
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : 26

By Mr : Fischer

Status : - Member

Artikel 26:      Rechtsakte ohne Gesetzesgebungscharakter

Der Rat, und die Kommission sowie die Europäische Zentralbank erlassen europäische
Verordnungen oder europäische Entscheidungen in den Fällen, die in den Artikeln 27 und 28
genannt werden, sowie in den Fällen, die in der Verfassung ausdrücklich vorgesehen sind.

Explanation:
Sprachliche Klarstellung, dass dieses Recht von den Organen unabhängig voneinander
wahrgenommen wird.


